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Vermögensbildung

Eıne bleibende Forderung der katholischen Soziallehre

Um dıe Vermögensbildung 1St ın den etzten Jahren 1im polıtıschen Leben der Bun-

desrepublık erschreckend ruhig geworden, WE sıch auch 1n allerjüngster eıit (ım
Hınblick auf dıe Wahlen?) die Diskussion wiıeder eın wen1g belebt. Das hat seinen
Grund oh] nıcht allein darın, daß die SPD als tührende Regierungsparteı der indı-
viduellen Vermögensbildung keıine hohe Priorität einräumt und die christlichen Unions-
parteıen 1ın der Opposıtiıon wen1g Chancen sahen, gesellschaftspolitisch wırksame Pläne
ZUr Vermögensbildung 1n breiten Schichten durchzusetzen. In eıner wırtschaftlichen
Depressıion, AUuUS der WIr unls Eerst langsam erholen, 1St mMi1t Vermögensbildungsplänen
nıcht vıel Staat machen. Dıie Menschen haben andere dorgen, s1e bangen ihren
Arbeıitsplatz. ber auch Staat un Wıiırtschaft haben andere Sorgen. Ihnen geht
darum, den „Mut zZu Konsum“ stärken, der für die Nachfragebelebung un damıt
für den Wırtschaftsaufschwung als notwendıg erscheınt. Das Sparen, der Verzicht auf
den auf VO Konsumgütern, wurde 1n der Vergangenheıt nıcht IU Aaus ethischen
Motiven, sondern auch als Weg ZUrLF Vermögensbildung anempfohlen. Jetzt 1St plötz-
ıch VO  w „5Parwut: der Leute dıe Rede, dıie überwunden werden musse. Dıie Tugend
VO gestern wırd An Laster VO heute. Keın Wunder, dafß 1n einer solchen Siıtuation
keın zroßes Interesse der Vermögensbildung testzustellen 1St

ber gerade darum 1St wichtig, den Gedanken der Vermögensbildung als eıner
bleibenden Forderung der katholischen Sozijallehre nıcht AUS den Augen verlieren.
Es ol] 1U 1mM tolgenden nıcht konkreten Vermögensbildungsplänen Stellung SC-
OTININECIN werden, sondern die grundsätzlıche Bedeutung herausgearbeitet werden, dıe
dem Eıgentum un der Vermögensbildung iınnerhalbhb eiıner treien Gesellschaft zukommt.
Die Dıiskussion die Eıgentumslehre der katholischen Kirche wird Ja leider vewöhn-
ıch 1n eıner oberflächlichen Weıse geführt. Mıt der zutreftenden, aber csehr all-
yzemeınen Aussage, die katholische Kırche verteidige dıe Instiıtution des Privateigen-
LUuMmMSs, wırd häufig die unzutreftende Folgerung verbunden, deshalb se1 alle Krıitık
den bestehenden Eıgentumsverhältnissen 1mM Namen der katholischen Sozijallehre ab-
zulehnen. „‚Eigentum- 1St keın völlig eindeutiger Begrifft. Auch die E1ıgentumsinstıitution
unterliegt geschichtlichem Wandel un mu{fß den gesellschaftlıchen Bedingungen AaNSC-
paft werden das 1St ıne zentrale Aussage der katholischen Eigentumslehre NZY-
klıka „Quadragesimo AnnNO :, Nr 49) Da WIr uns 1n der gesellschaftspolitischen Dis-
kussion weıtgehend die marzxiıstische Alternative haben aufdrängen lassen, komme
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NUur darauf a pauschal entweder für der das Privateigentum Produktions-
mıtteln se1n, da{ß WIr energischer die Eıgentumsverhältnisse den soz1alen Er-
fordernissen ullseIer eıt angepaßt hätten, hat sıcher dazu beigetragen, dafß ine e1lt-
lang marxistische Ideen bei der studentischen Jugend solchen Widerhall tanden.

In den tolgenden Ausführungen sollen 7zunächst ein1ıge grundlegende Gedanken
über die Bedeutung des Eigentums für den Menschen entwickelt werden. Im zweıten
Teıl werden dann ein1ıge Thesen Zur Vermögensbildung vorgetragen un begründet
werden. Der dritte 'Teıl wıird schließ—lic_:h einıge Folgerungen AUS diesen Gedanken für
dıe aktuelle Sıtuation enthalten.

Bedeutung des E1ıgentums

Philosophische Grundlegung
Die rage nach Recht un Pflicht des E1ıgentums, nach den ökonomischen Verhält-

nıssen 1m menschlichen Zusammenleben, ISt nıcht das einz1ge un vielleicht nıcht eiınmal
das wiıchtigste Problem einer Gesellschaftsordnung, obwohl arl Marx un nach ıhm
viele Marxısten darın den Schlüssel allen soz1alen Problemen gefunden haben
glauben. Dennoch ISt VO allen das menschliche Zusammenleben gestaltenden Kräften
der ökonomische Faktor VO  =) besonderer Bedeutung.

FE1ıgentum bedeutet ein ‚Haben“ Haben“ 1St. eine menschliche Grundkategorie, dıe
sich weılterer zergliedernder Analyse entzıeht. Sıe 1St gegenübergestellt dem Seın, das
der Mensch selbst Je 1St „Letztlich führt sıch alles auf die Unterscheidung zwiıschen
dem W 45 INa  > hat, und dem, W 4S INa  z} ISt: zurück Haben kann ıch 1mM
Sınne des Wortes Nur as, W as iıne Exıstenz besitzt, dıe bis einem estimmten
Punkt unabhängig VO mır 1St Ich habe 1Ur das, über das ıch ırgendwiıe un in
bestimmten Grenzen verfügen kann; MI1It anderen Worten: ıch habe Nnu  m dann, WEeNN

ıch als iıne Macht angesehen werden kann, als eın Seiender, dem Macht verliehen
ISt.  D

In einem weıltesten Sınn kann iıch alles, W as ıch habe, meın Fıgentum( Im
gzewÖhnlıchen Sprachgebrauch redet INa  = VO „Eigentum“ 1aber LLUTr gegenüber mate-
riellen Dıngen. Als Leib-Wesen 1St der Mensch 1n vieltacher Weiıse aut die iıh um$sC-
benden materiellen Dınge angewıesen. Als Leib-Geist-Wesen besitzt die Fähigkeit,
S$1e sıch eıgen machen, s1e sıch zuzuordnen, s1e für seine Zwecke umzugestalten,
S1€e bewußt verwenden und über s1e verfügen. Er vebraucht S1e nıcht eintach miıt
naturhatter Selbstverständlichkeit WwW1e€e das Tıer, sondern trifit mMIt ıhnen 1n planender
Überlegung Vorsorge für selne eıgene Zukunft un kommt darın selbst ZUTF. Enttaltung.
SO älßt sıch Eıgentum 1n eiınem allgemeinsten Sinn verstehen als Ausstrahlung der Per-
sonwürde 1n den Sachgüterbereıch.

ber nıcht dieses allgemeine Eıgentum 1mM Sınn eines Verhältnisses des Menschen
den Dıngen 1St problematisch, sondern das Eigentumsrecht, insofern dieses eın Ver-
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Aältnıs VO Mensch Mensch 1n bezug auf die Dınge besagt. We:i] vıiele Dınge, deren
der Mensch bedarf, knapp sınd, nıcht 1n beliebigem Umftang A blr Verfügung STE-

hen, mussen ın jeder Gesellschaft klare Regelungen arüber bestehen, Wer über W as un
1n welcher orm verfügen hat SO stellt sıch dıe rage Wıe 1sSt diese Verfügungs-
macht innerhalb der Gesellschaft gerecht ordnen, WI1e sınd Rechte un Pflichten des
Eıgentums verteılen, W as ann der einzelne beitragen eıner besseren, humaneren
Eigentumsordnung?

Die Notwendigkeit eINES gewiSssEN Eıgentums für den Menschen
ach dieser philosophischen Einführung aßt sıch das Eigentumsrecht 1n einer VOILI-

läufigen, noch sehr weıten Definition umschreiben als „Verfügungsrecht über materielle
Dinge”. Dabe!i blieb bisher noch völlig often, WE eın solches Verftfügungsrecht des
E1gentums zukommt, dem einzelnen Menschen oder der menschlichen Gemeıinschaft
insgesamt. Es oll 1mM tolgenden zunächst einmal untersucht werden, AauSs welchen Grün-
den tür den einzelnen eın solches Eıgentum erstrebenswert erscheint.

Da{iß der Mensch gleichsam naturhaft nach Eıgentum un Besıtz strebt, kann als Er-
fahrungstatsache angesehen werden. Schon Kinder möchten Dınge, die iıhnen gefallen,
„haben“, 1n ausschließlichen Besıtz nehmen, da{fß S1e ıhnen „gehören“. Um über-
haupt überleben können, braucht der Mensch unbedingt ZEeW1SSE Dınge: braucht
1n regelmäßigen Abständen Nahrung, nıcht verhungern. Erhält beispielsweise
eın Gefangener über ıne angere elit hindurch keine Flüssigkeit, bedeutet das tür ıh
1ne tast unerträgliche Folter. Der Mensch raucht Kleidung die Kälte, Unter-
kunft dıe Wıtterung, eın ett zZU Schlafen, Werkzeuge seiner Arbeit. Auft
alle diese Dınge 1St unmiıttelbar angewı1esen, da{ S1€e tast Teil seiner selbst sind.
S1e gehören iıhm: darum gehören S1e ıhm auch normalerweise.

Nun xibt WTr Formen des Gemeinschaftslebens, 1n denen diese lebensnotwendi-
SCIl Dınge dem einzelnen nıcht ZU Eıgentum gegeben werden, sondern ormell Eıgen-
TIu einer Gemeinschaft bleiben, 1n militärischen Organısatiıonen der 1ın christ-
liıchen Ordensgemeinschaften, 1n denen der einzelne Aaus relıg1ösen Gründen ausdrück-
iıch auf persönlıches Eıgentum Verzicht eistet. ber selbst hier hat sıch als praktısch
unumgänglich herausgestellt, dem einzelnen ıne estimmte Zahl] VO Guütern UZUu-

ordnen, als waren S1Ee tatsächlich auch rechtlich se1ın Eıgentum. Auch 1St dazu gehalten,
S1Ee 1n dieser Weıse behandeln. Im übriıgen 1St das Leben 1N solchen Gemeinschatten
Nur deshalb möglıch, weıl der einzelne einen Anspruch un die Gewißheit hat, dafß
ıhm alles Notwendige 1m Bedartfsfall VO der größeren Gemeinschaft ZUuUrFr Verfügung
gestellt wird.

Weil der Mensch auf die Dınge angewl1esen iSt. die ıhm gehören un auf deren Ver-
fügbarkeıt sıch verläßt, 1STt eın Eıngriff 1n das Eıgentum eınes anderen immer
yleich auch eın Angriff auf den andern selbst. Darum wırd nıcht 11UI VO Dekalog (EX
9  9 sondern 1N allen Kulturen un Gesellschaften der Diebstahl als eın schweres
Verbrechen angesehen un Strate gestellt. Diebstahl cselbst 1n kleinen Dıngen
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ZerstOrt außerdem das gegenseılt1ige Vertrauen, das für das gesellschaftliche Zusammen-
leben notwendig IST. Man denke beispielsweise das Mißtrauen, das iınnerhalb
eiıner Gruppe herrscht, 1n der Kameradendiebstähle vorgekommen sınd. Dıie Bedeutung
des E1gentums wiırd noch unterstrichen durch die Tatsache, dafß eın Großteil aller (e-

un Rechtsbestimmungen sıch MIt der Sicherung un Ausgestaltung der Eıgen-
tumsordnung befafßt.

Fıgentum gibt Sıcherheit
Um für sıch und se1line Famılıe VOISOTISCH können, mu{fß der einzelne WIssen,

VO 1n der absehbaren Zukunft seınen Lebensunterhalt wırd bestreiten können.
Jeder ne1gt darum dazu, seine Verfügungsgewalt auszuweıten un möglıchst 1e] VO

dem, W 4S vielleicht einmal brauchen kann, 1n selınen Besıiıtz bringen. Solange eın
funktionı:erender Markt besteht, auf dem IMNa sıch die Güter für eld kaufen kann,
raucht sıch dıe Güter selbst ar nıcht zurückzulegen („hamstern“), sondern ZUr Les
benssicherung genugt eın Vermögenspolster, auf das 1mM Noftfall zurückgreıfen kann.

„Geld macht nıcht olücklıch, aber beruhigt“, Sagl ein halb iıronısch yemeıntes
Sprichwort. Dieses Streben nach Besitz un persönlıchem Vermögen 1St VO moralı-
schen Standpunkt Aaus grundsätzlıch pOSItLV bewerten, iınsotfern eıner damıt für seine
eıgene Zukunft Sorge tragt. Auch veErmag LLUL der eiınem andern iın finanzıellen Schwie-
rigkeiten heltfen, der selber besitzt. Sıttliıch bedenklich wırd dieses Streben,
W CN ZUE ungezügelten Habgier9 be1 der einer nıcht NUur auf den andern
keine Rücksicht mehr nımmt, sondern auch für sıch selber LLUTr noch ans Geldverdienen
denkt und glückliıch werden meınt, WECNN 1Ur endlich eiınmal durch eın möglıchst
zroßes Vermögen sıch keine Sorgen se1ne Lebenssicherung mehr V machen braucht.
Das Evangelıum erzählt dazu das Gleichnis VO  Z dem reichen Mann, der glaubte, LE

sıch Vorrat für alle kommenden Jahre angehäuft haben und glücklich se1ın kön-
NECN, un krıitisiert dıese Haltung scharf: SO endet, wWer Schätze authäuft un 1n Wıirk-
iıchkeıit ATIN bleibt, weı] den Reichtum nıcht sucht, den Gott geben will; denn der
Besıitz x1ibt keıin Leben, auch dem nıcht, der allem Überfluß hat“ (Lk 1 6—2
Damıt wırd nıcht jedes Streben nach Eıgentum un Lebenssicherung verworfen, ohl
aber ıne Einstellung, dıe Wıchtigeres darüber vergißt.

In der Vergangenheıt War eın persönliches Vermögen vieltach die einz1ge Sichérheit
Arbeitsunfähigkeit durch Unfall; Krankheıit, Alter, aber auch Mißernten

und wirtschaftliche Rückschläge W 1e€e Arbeıtslosigkeıit. Wer sıch keine Ersparnisse
angesammelt hatte, Wr 1n solchen Notsıituationen auf die Fürsorge der Gemeinschaft
angewı1esen, die 1Ur haufig auch nıcht helfen konnte.

Diese SOSCNANNTE Sekuritätstunktion (Sıcherheitstunktion) des Eıgentums hat durch
die vieltachen Formen der Sozzalversicherung heute Bedeutung verloren. Eın roß-
teil der Beschäftigten führt teıls nach gesetzlıcher Vorschrift, teıls treiwillig die Be1i-
trage dıe Versicherungen aAb und erhält dafür beim Eıiıntreten des Risıkofalls
bestimmte Leistungen. Dabei stellt der Anspruch, den der einzelne gegenüber der
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Sozialversicherung geltend machen kann, auch 1ne Art „ Viermogen- oder „Eigentum“
dar, VO  — dem schon errechnet wurde, da{fß 1M Durchschnitt bald eiınen Vermögens-
wert VO  . 100 01010 für den einzelnen herankommen dürtte. Der Unterschied ZUuU

Privateigentum lıegt für den einzelnen VOTL allem darın, da{fß darüber nıcht treı VCI-

fügen und diese Ansprüche nıcht vererben kann, sondern ıhm dıeses „ Vermögen” LLUT

ganz bestimmten Bedingungen bereitgestellt wird. Dabe;j besteht Geftahr, da{fß der
einzelne die Leistungen der Versicherung wenıger SParsam 1n Anspruch nımmt („die
Kasse zahlt ]a“), als WECI1111 S1C unmittelbar AUuUSs seiner eigenen Tasche bezahlen müßte,
obgleich letztlich jede Verschwendung VO allen mitbezahlt werden mu{fß

Dabe! wırd aber noch ein Weıteres deutlich: Nıcht Ur der einzelne Mensch bedarf
ZALT: seiner Lebenssicherung eınes zew1ssen Eıgentums oder doch eıner gesicherten Eın-
kommensquelle; auch gesellschaftlıche Institutionen, Vereinigungen, Verbände, Kır-
chen, Gebietskörperschaften, Unternehmungen können Iräger VO Eigentumsrechten
seın un sınd iıhrem Fortbestehen daraut angewı1esen, da{ß ihnen die nötıgen Miıttel
zufließen. Träger dieses „gesellschaftlichen E1ıgentums“ siınd 1m eigentlichen Sınn nıcht
unmıiıttelbar die vergesellschafteten Menschen, sondern die vesellschaftlichen nstıitu-
tiıonen als solche, dıe ıhr Verfügungsrecht über dieses Eıgentum durch bestimmte gesell-
schaftliche Urgane ausüben. Weil die vesellschaftlıche Verflechtung ımmer mehr
nımmt un der einzelne ımmer stärker VO Funktionieren gesellschaftlıcher Institutio0-
1318  —$ abhängt, MUuU auch ımmer stärker dazu herangezogen werden, solche gesell-
schaftlıchen Eıinrichtungen durch Leistungen 1n orm VO  ; Steuern, Beiträgen un
Abgaben tragen. Damıt verringert sıch ZW ar das Einkommen, über das frei
verfügen kann, 1St dafür aber soz1a] besser abgesichert.

Eıigentum gıbt Freiheit un Unabhängigkeit
S0 wichtig für den einzelnen heute die soz1ıale Absıcherung geworden ist; bedarf
Z Wahrung se1nes persönlichen Freiheitsraums doch wenı1gstens eınes Grund-

stocks ındividuellen Eıgentums. Gesellschaftliches Eıgentum Nag noch emokra-
tisch kontrolliert werden, der einzelne csteht ıhm als Abhängiger gyegenüber, der die
Berechtigung seiner Ansprüche nachweısen mu{ ber se1ın persönliches Eigentum
hıingegen kann trei verfügen. Er braucht seıner Verwendung nıemanden
Erlaubnis oder Genehmigung iragen. Er hat die Möglıchkeıt, estimmte Chancen
wahrzunehmen, die sıch ıhm bieten: günstıge Kaufgelegenheıten, Angebote der pCI-
sönlichen Weıterbildung, Übergang VO Arbeitnehmer TT kleinen Selbständigen.
Schon das Bewulstsein, nıcht auf den einmal gefundenen Arbeıitsplatz unbedingt
angewıesen se1n, sondern gegebenentalls VO eiıgenen Rücklagen leben können,
stellt eınen zew1ssen Freiheitsgrad dar, selbst WenNnn der einzelne VO  — dieser Mög-
ıchkeıit tatsächlich nıe Gebrauch macht.

Jeder sollte darum versuchen, sıch eın ZEW1SSES persönliches Vermögen erwerben
und erhalten. Dıies ann aber 1m Grund 1Ur durch Sparen yeschehen, durch
Nichtverwendung VO  ; Einkommens- un Vermögensteılen für Konsumzwecke. IAn

534



Vermögensbildung

nächst wırd ma  e} sich eın ZEWiSSES Barvermögen zurücklegen mussen, das auf einem
Sparbuch angelegt wird. Für viele dürfte als nächstes Zıel greifbaren persönlichen
Sachvermögens der eıgene Wohnraum iın orm eiıner Eıgentumswohnung oder eınes
Eigenheims 1m Vordergrund stehen. Hat dieses 7Ziel] erreicht, 1st frei VO  ; der
Abhängigkeit VO Vermıieter un raucht keine Mieterhöhungen mehr befürchten.
YSt wWenn einer eınen vzewı1ssen Spielraum elnes verfügbaren VermOögens erreıicht hat,
wırd INa  S ıhm können, sıch auch der Kapıtalvermögensbildung der gewerb-
lichen Industrie durch Ankauf VO Aktien beteiligen, die ZWAar langfristig der
Geldentwertung wenıger unterworfen sınd, aber größeren Rısıken un Kursschwan-
kungen unterliıegen. Um das Sparen gerade be1 einkommensschwachen Schichten der
Bevölkerung AaNZUreg«l N, x1bt der Staat Zuschüsse 1n orm VO Sparprämien un
Bausparprämıien. Leider werden durch die Geldentwertung gerade die Ersparnısse e1In-
kommensschwacher Bevölkerungsschichten meısten betroften.

Eıgentum erhöht den persönlıchen Freiheitsspielraum des einzelnen aber auch
insofern, als das Vermögen zusätzlich ZUur Arbeit ıne eigene Einkommensquelle dar-
stellt. Daf(ß einer 1m eigenen Haus oder 1n der Eıgentumswohnung sıch die Ausgaben
für Mıete SParch kann, leuchtet unmıttelbar eın Weniger leicht 1St schon erklären,

einem anderen oder der Bank Zinsen daftür bezahlen muß, daß ZUuU

auf dieser Wohnung eın Darlehen bekommen hat Warum oJ(! einer eld dafür
verlangen dürfen, daß eld besitzt un eiınem andern ZUuUr Verfügung tellt,
ohne selber mehr dazu tun” Ist doch das eld AUS sich heraus nıcht fruchtbar un
vermehrt sıch nıcht. S50 WAar denn lange Jahrhunderte hindurch auch ın der Kirche
die rage umstrıtten, ob für das Verleihen VO eld Darlehenszinsen IM WECI-

den dürtten.
Fur die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse 1St aber die Erlaubtheit VO Dar-

lehenszinsen nıcht mehr 7zweıifelhaft. Dies hängt mMi1t der Tatsache ZUSaIMMIMNMNCN, da{(ß einer
heute tür eld ohne Schwierigkeiten Dınge erwerben kann, die ıhm Nutzen bringen,
Arbeit SpParecn un mehr eld verdienen helfen. eld als solches vermehrt sıch WAar

nıcht, ohl aber veErmag das als Kapiıtal 1n Grundstücken, Werkzeugen un Maschi-
nen angelegte eld dıe menschliche Arbeitskraft vervijelfachen. Dies 1St nıcht 1ne
Eigentümlichkeit des kapıtalistischen Wiırtschaftssystems, sondern oılt ganz allgemeın:
Dıie Anschaftung VO Haushaltsgeräten ‚macht sıch ezahlt“, weıl sıch die Hausfrau
1n der gesparten Arbeitszeit anderen Tätigkeiten zuwenden kann; wer einen Garten
besitzt, dem tallen auch dessen Früchte Auch 1n den soz1alıstischen Ländern muß
in der Kalkulation eınes „volkseigenen Betrjiebs“ für das Vermögen W1e
„Zıns  « berechnet werden, WECNN auch anderem Namen un nıcht ZUgUNSICH
elnes prıvaten Kapıtalgebers. Es 1St also durchaus unbedenkliıch, für verliehenes Kıgen-
u selen Sachgüter oder eın Darlehen, das dem anderen Vorteile bringt, iıne
Entschädigung 1n Oorm VO Mıete oder 1NSs verlangen. Dies wırd ULr dann ZU

ungerechten „Wucher“, WECeNN InNna  =) dabei die Notlage eines anderen untfaır ausnutzt.
In der Vergangenheıt hıng die Freiheit des einzelnen noch 1e] stärker als heute
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VO Eıgentum 1b Wer nıcht Erbe elnes ofs oder e1ınes väterlichen Handwerks-
betriebs WAar, dem fehlte haäufig [9) dıe Existenzgrundlage für ıne Heırat un

Familiengründung, und mußte ledig un als Knecht oder Magd VO Hotbesitzer
abhängıg bleiben. Mıt seıiner Arbeit allein konnte aum eine Famılıie ernähren.
Diıes Sing VOTLT allem auf wel Ursachen zurück : Das Erwerbsvermögen der Wırt-
schaftsgesellschaft der vorindustriellen eıt estand nahezu ausschließlich 1m Boden:
dieser konnte WAar vererbt, aber nıcht vermehrt werden. „Reichtum“ estand VOr

allem 1n dıesem Vermögen. Seit der industriellen Revolution kann 1U  - Vermögen in
orm VO  3 produktıven Kapıtalgütern NECeUuU gebildet un vermehrt werden. Damıt WCI-

den aber auch NECUE Arbeıitsplätze geschaften, denen auch jene Einkommen erwerben
können, die über keın eıgenes Vermoögen verfügen. Dıie Anforderungen, die der
moderne Arbeitsprozeß den einzelnen stellt, sind außerdem difterenziert, dafß
1ine Jange und oyründliche Ausbildung tür vıiele Arbeıitsplätze ertorderlıch 1St „Reıch“
1St heute, WeTr über eın hohes Einkommen verfügen kann, se1 dies 1U  - Aaus Kapital-
besitz oder AUS einer hochqualifizierten Arbeıt, dıe sCh ıhrer fachlichen Qualifika-
t10n hoch ezahlt wird. In der modernen Industriegesellschaft hat also das Eıgen-
Iu auch iınsofern Bedeutung verloren, als neben dem Eıgentum auch eiıne
gediegene Berufsausbildung die Einkommenschancen un die persönliche Freıiheıit
sıchern verma$g. Trotzdem wırd >  I1 SCr westliche Wirtschaftsgesellschaft Recht
der Vorwurt erhoben, da{ß das Eıgentum Produktivvermögen noch ungleich
verteilt 1St. und deshalb NUur ıne schmale Bevölkerungsschicht die Freiheitsprivilegien
zenießt, dıe das Eıgentum MIt sıch bringt. Darauf wiıird spater noch zurückzukommen
Se1N.

FEıigentum gıbt Macht un Ansehen
Damıt wurde bereits die Bedeutung berührt, die das Eıgentum für die gesellschaft-

lıche Ordnung selbst und die Verteilung der Macht 1ın eiınem gesellschaftliıchen (je-

füge besitzt. Eigentumsrecht besagt nıcht 11UT Herrschaft über Sachgüter, sondetrn
zugleich auch Herrschaft über andere Menschen, die VO diesen Sachgütern abhängen.
Dıies wurde schon deutlıch dem erwähnten Beıispiel des Hoferben, iın dessen IDienst
die nachgeborenen Brüder un Schwestern treten mußten. Es oılt aber ganz allgemeın:
„Wer zahlt, chaflt Ar  e Wenn’s u11l eld geht, werden dıe Menschen hellhörıg. Eın
böses Sprichwort behauptet: „ Jeder Mannn hat seinen Preıs.“ Dıies Mag in diıeser harten
Oorm übertrieben se1n, test steht jedoch, da{fß sıch durch eld auch 1e] yesellschaftlıche
acht und polıtischer Finflu{ß kaufen Aßt

SO mufste [9) schon 1im Neuen Testament 1m Jakobusbrief die Urkiırche yemahnt
werden, den Reichen MmMI1t goldenen Rıngen den Fıngern un 1ın prächtiger Kleidung
keine Ehrenplätze einzuräumen un darüber die Armen mi ßachten. „Sınd nıcht
gerade die Reichen, dıe euch gewalttätig behandeln, un zıehen nıcht gerade sS$1e euch
VOT die Gerichte?“ (Jak 260 Die Unterstützung des Armen gegenüber der Macht des
Reichen gyehört wesentliıch ZUr Botschaft des Evangelıums.
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Neben der Gefahr eines Mißbrauchs der Macht, die dem einzelnen Reichen durch
se1n Eıgentum zukommt, mu{ heute in diesem Zusammenhang auf die eigentlich
sozıalen Fragen hingewı1esen werden. Es oibt näamlı:ch neben indivıduellen Ungerech-
tigkeıten, die aut dem Fehlverhalten einzelner beruhen, auch soz1ale Ungerechtigkeiten,
beispielsweıse dıe Unterdrückung ganzer Bevölkerungsschichten, die als solche weder
den Unterdrückern noch den Unterdrückten selbst klar ZUE: Bewußtsein kommt. So
W ar 1m Jahrhundert das Elend der Arbeıterklasse, w1e ar] Marx un Friedrich
Engels richtig analysıerten, nıcht 1n GFSteer Lıinıe auf den bösen Wıillen der kapitalisti-
schen reichen Unternehmer zurückzuführen un auch nıcht durch ine bloße Gesin-
nungsreform überwınden, sondern dıe ZeEsaAMTE Wıirtschafts- un Gesellschafts-
ordnung WAar ungerecht und bedurtte der Reform, weıl S1€e der Macht der Eıgentümer
der Produktionsmittel keine soz1alen renzen Setztie Ob dabe; dıe Abschaffung des
Privateigentums Produktionsmitteln, W1e S1e VO Marxısmus gefordert wiırd, ine
ZUuULE Problemlösung darstellt, steht auf eiınem Zanz anderen Blatt Sıcher 1St NUur, da{fß
dıe liberalistische Wıiırtschafts- un Gesellschaftsauffassung, derzufolge 1n die Ver-
fügungsmacht des einzelnen über se1ın Eıgentum und die daraus sıch ergebenden Wırt-
schaftsgesetze möglıchst nıcht eingegriffen werden darf; dıe Freiheit aller nıcht
gefährden, gerade eliner Spaltung der Gesellschaft 1ın W E1 Klassen und Z Ver-
elendung un Untreıiheit der Arbeiterklasse führte. Die mMıiıt dem Eıgentum verbun-
dene gesellschaftliche Macht einzelner un SanzeCr Gruppen un Klassen bedarf also
der politischen Kontrolle, auch den wiırtschaftlich Schwächeren ine Chance
veben, sıch AauUus iıhrer soz1alen Abhängigkeit befreien und dıe Spaltung der Gesell-
schaft 1n gegensätzlıche Klassen überwinden.

Noch 1St dieses Ziel 1n den westlichen Industrieländern nıcht ganz erreıcht. Durch
das wiırtschaftlıche un polıtische usammenwachsen der früher weılt getrennten Kon-
ı1nente 1St aber inzwischen eın internationales Klassenproblem entstanden. Den
reichen Industrienationen stehen die Entwicklungsländer gegenüber. Dıie Kapı-
talmacht un technische Überlegenheit der Industrieländer kann be] freiem Spiel der
wirtschaftlichen Kräfte 1mM internationalen Handel einer Ausbeutung der Entwick-
lungsländer tühren Multinationale Konzerne besitzen häufig mehr Macht als schwache
Regierungen einzelner Länder auch ohne jeden bösen Wıllen. Vorläufig sınd
noch keine gangbaren Wege gefunden, auf denen 8858  $ einer gerechten internat1ıo0-
nalen Ordnung kommen könnte, 1n der die Kapıtalmacht der Industrienationen
Zzunsten der Entwicklungsländer eıner Kontrolle unterworten würde. Dıiıe Mafßnahmen
der Entwicklungshilfe gleichen mehr der karıtatıven Unterstützung der Arbe1i-
ter Begınn des ahrhunderts als eiıner echten ınternatıonalen Gesellschafts-
und Soz1ialpolitik.
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I8 Dıie Forderungen nach Maßnahmen der Vermögensbildung

Grundzüge der hbirchlichen Eigentumslehre
Auft dıesen grundsätzlichen Überlegungen beruht die kirchliche Eigentumslehre,

WwW1€e S1Ee 1ın den offiziellen Dokumenten VO „Rerum ovarum“ bıs ZuUur Konzilskonsti-
tut1on „Gaudıum et Spe  A un rARKG Enzyklika „Populorum Progressio“ z Aus-
druck kommt. Ihre geschichtliche Entwicklung kann hiıer nıcht nachgezeichnet werden.
Wesentlich ISt, über das schon Gesagte hiınaus, der Grundgedanke, da{fß der Mensch
zugleıich Individual- und Sozialwesen 1St und » VM Natur Aus die Erde MIt allem, W 4S

S1€ enthält, SA RR Nutzen aller Menschen un Völker bestimmt 1St  CC (Gaudıum et Spes,
Nr. 69)

Dıie katholische Eigentumslehre geht also nıcht VO  3 eiınem isoliert gedachten Indı-
viduum Aaus, dem eın Naturrecht des Eıgentums auf bestimmte Dınge zukäme, das
sekundär vielleicht noch durch iıne Sozialbıindung als „soz1iale Hypothek“ eINZU-
schränken ware. In diıesem Punkt unterscheıidet S1e sıch wesentliıch VO der liıberalen
und auch neoliberalen Auffassung, dıe zunächst VO der individuellen Freiheit AaUuS-

geht, WEln s1e auch Einschränkungen diıeser Freıiheıit Aaus der gleichwertigen Freiheit
der anderen und den Erfordernissen der Gemeinschaft 7zuläfßt. Wenn INnan 1n diesem
Zusammenhang überhaupt den Begriff des Naturrechts verwenden wıll, besagt dies
zunächst 1LLUL das Verfügungsrecht der Menschheit über die Güter INsSgeE-
Samı(C, nıcht eın angeborenes Recht e1nes estimmten Menschen oder einer estimmten
Menschengruppe auf bestimmte Guüter Dıie nähere Ausgestaltung dieses Rechts hängt
VO  > vielfachen Bedingungen ahb und unterliegt gyeschichtlichem Wandel, hat aber

erfolgen, da{fß „dıe geschaffenen CGüter 1ın eiınem bıllıgen Verhältnis allen Zustatten

kommen“ (Gaudıum eit Spes, Nr 69) un wenı1gstens die Grundbedürtnisse eines

jeden ertüllt werden.
Gerade dieses Ziels einer bestmögliıchen Nutzung der Güter U: Wohl aller

willen ordert die traditionelle katholische Sozijallehre 1ne Privateigentumsordnung.
Aus der Würde des Menschen als Person erg1ıbt sıch das echt auf freıie Verfügungs-
gewalt, Aaus seiner Soalnatur oleich ursprüngliıch die Sozialbindung allen Eıgentums
als rechtliche Pflicht. Beide Rücksichten hängen innerlich

Um das Gesagte noch eiınmal|l systematısch zusammenzufassen, lassen sıch dıe
Gründe, die VO der katholischen Soziallehre für 1ne Privateigentumsordnung 1m
Anschlufß Thomas VE Aquın geltend gemacht werden, auf dreı Hauptargumente
zurückführen:

A) Selbständigkeit und Eigenverantwortung des Menschen. Erfahrungsgemäfß W e11-

det eiıner mehr Sorgfalt auf für Dınge, die ıhm cselber eigen sınd, als für 9
W as allen oder vielen gehört. Um dıie Arbeitsanstrengung auf sıch nehmen, MUu
der einzelne hoften können, auch die Frucht der Arbeit für sıch un seıne Famılie
verwenden können.

Aufgliederung und Abgrenzung der Zuständigkeıit. Gütergemeinschaft führt
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erfahrungsgemäfß 1n vielen Bereichen Unordnung und Unfrieden und mangelnder
Sorgfalt. Es mu{fß klargestellt se1nN, Wer für welche Bereiche innerhalb der Sachgüter-
welt zuständıg 1St un die Verantwortung tragt.

C) Sıcherung der Würde und Freiheit des Menschen. Dieses Argument 1St gerade 1n
uUuNseTEeIIN Jahrhundert, 1n dem dıe gegenseıt1ige Verflechtung ımmer größer wird,
besonders 1n den Vordergrund en: Dem einzelnen mu{ eın gew1sser Freiheits-
LAauUuIr wirtschaftlicher Unabhängigkeıt gesichert bleiben, WEeNn nıcht Gefahr laufen
soll, seine soz1ale un sıttlıche Selbständigkeıt verlıeren un völlig VO Kollektiv
abhängıg werden, dessen Leitung dann über alle Macht verfügt, neben der WIrt-
schaftlichen auch über die polıtische (militärısche, polızeilıche un propagandıstische)
Macht

Moderne Aspekte der Eigentumsproblematik
Diese Argumente lassen siıch vıiel unmittelbarer als die yrundsätzlıchen Einsıchten

des ersten Teils 1n der gesellschaftspolitischen Diskussıion verwenden. Dennoch mu{fß
auch hier schart darauf geachtet werden, W 4S Nau dıe Argumente beweisen un
W1e weıt S1e reichen. IDiese Rechtfertigung des Privateigentums als Instiıtution richtet
sıch pauschal eınen allgemeınen Sozialısmus, der sıch VO der Überführung allen
Besıtzes 1n Gemeıine1igentum iıne Überwindung der soz1alen annungen erhoft Sıe
unterscheidet aber noch wen1g 7wischen den verschiedenen Formen des Eıgentums,
orlentiert siıch vielmehr 1n erster Linıie Leitbild des persönlichen (auch langlebigen)
Konsume1i1gentums un des Produktiveigentums eines landwirtschaftlichen oder hand-
werklichen Klein- un Mittelbetriebs, das unmittelbar VO  3 seınen Besitzern gEeNUTZL
wird. Ist dieses Eıgentum einigermaßen gleichmäßig oder doch zumındest
allen in gew1ssem Umfang zugänglıch, biıetet dem einzelnen ıne sıchere Grundlage
für die Entfalfung seiner Persönlichkeit in Freiheit un: für 1ne gerechte soz1ale
Ordnung. Nur WEenn un iınsofern diese Bedingung erfüllt 1st; haben diese Argumente
Überzeugungskraft. Darum hat die Kirche miıt der Verteidigung der Privateigentums-
instıtution immer auch die Forderung nach einer Reform der Eigentumsverteilung
verbunden. Die Behauptung 1St deswegen zurückzuweisen, die Kırche habe sıch ZUur

Verteidigerin der bestehenden Wirtschaftsordnung gemacht, ob diese Behauptung 1U

VOIN Feinden der Kırche als ein Vorwurf aufgestellt wırd oder VO  . solchen, die siıch
74080 Verteidigung ıhrer priviılegierten wirtschaftlichen Sıtuatiıon auf die Unterstützung
der Kirche erutfen wollen

Tatsächlich sınd 1n den etzten Jahrzehnten 1n Deutschland große Fortschritte erzielt
worden, W ds5 die breite Streuung des Konsume1:gentums angeht. Im Vergleıich Zur Ver-

yangenheıit un anderen Ländern geht den Menschen ın uUunNnseren Breıten WIrt:--
schaftlich Zut Die Kritik uUuNseTECIN Wirtschaftssystem entzuüundet sıch vielmehr der
immer noch ungleichen Verteilung des gewerblichen Produktivvermögens. Der größere
Teil des ındustriellen Produktivkapıtals mi1t seiner wirtschaftlichen Macht über die
Arbeitnehmer un die Gesamtgesellschaft ISt 1mM Eıgentum eıner relatıv schmalen
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Gruppe der Bevölkerung. Eın „Skandal“ wurde VOT allem darın gesehen, da{ß sıch
nach der Zerstörung der Produktionsanlagen 1mM Zweıten Weltkrieg iınnerhalb kür-
zesier eIit eın Großteil des ındustriellen Produktivvermögens wieder 1n den Händen
eliner verhältnismäfßig schmalen Bevölkerungsschicht angesammelt hat Exakte und als
zuverlässiıg anerkannte statistische Übersichten über die personelle Vermögensvertel-
lung iınsbesondere Produktivvermögen stehen noch ımmer nıcht rARKO Verfügung.
Es unterliegt jedoch keinem Zweıfel; da das gewerbliche Produktivvermögen 1N
unseren Ländern ungleıch verteılt 1St

Von dieser Vermögensverteilung hängt aber weıtgehend auch ıne ungleıiche FEın-
kommensverteilung ab Außerdem 1St MIt dem Kapiıtaleigentum, WEeNN 1n relatıv
wenıgen Händen konzentriert 1St, auch große soz1iale und politische Macht verbunden.
Wer ine Fırma kapıtalmäfßig beherrscht, bestimmt 7zumındest die personelle Zusam-
MENSECIZUNG des Managements un die Grundlinien der wesentlichen Firmenentschei-
dungen. [)as beeinflußt Umständen das Lebensschicksa] Tausender VO  ; Arbeit-
nehmern un die ökonomische Sıtuation VO Lieferanten und Abnehmern. 1ıne ber-
wiındung der Ungleichheıit der Eigentumsverteilung gerade auf diesem Sektor
1STt darum e1in dringendes sozialethisches Gebot S1e würde ZUr soz1alen Stabilisierung
beitragen, ındem S1e ZEW1SSE Privilegien abbaut, dıe eıner estimmten Bevölkerungs-
klasse noch zukommen 1mM Gegensatz unNnserTrer Auffassung VO der grundsätz-
lichen Gleichheit aller mündıgen Bürger.

Gefährliche Radikalkuren
So wünschenswert dieses gesellschaftspolitische Zıel erscheint, schwier1g 1St

erreichen. Immer bleibt prüfen, ob die vorgeschlagenen Heijlmittel nıcht schlimme-r
sınd als dıe Krankheit selbst. Eıne Überwindung der ungleichen Vermögensverteilung
5ßt sıch nämlı;ch grundsätzlıch auf Wwel Weısen denken: Entweder ındem INa  > allen
die Eigentumsprivilegien 1n oleicher Weiıse nımmt durch Überführung des industriellen
Produktivvermögens 1in die öftentliche Hand, oder iındem INa allen die Chance g1ibt,
persönliches Vermögen auch Produktiveigentum erwerben durch gezıelte Ma{fßs-
nahmen ZUur Vermögensbildung. Dıie Lösung, ine generelle Sozialısierung, C1I-

scheint aber CH der damıt verbundenen Macht- un Freiheitsprobleme als unNnall-

nehmbar. Darum sind Ma{fßnahmen erforderlich, die noch bestehenden
Vermögensunterschiede überwiınden, weıl ohne derartıge Ma{fißnahmen ein Aus-
gleıch nıcht werden kann. Als Ziel eiıner Vermögensumverteilung 1St aber ine
völlıge Gleichheit weder erreichen noch überhaupt wünschenswert. Es würden
nämlı;ch damıt gesellschaftlich fruchtbare Anreıze ZUuUr persönlıchen Inıtiatıve beseitigt.

Be1 elıner Korrektur der Vermögensverteilung 1St mehr auf das nNel sıch bildende
als aut das bestehende Vermögen abzustellen. ıne Eigentumsbildung 1n breiten
Schichten sollte nıcht MmMI1t der Erschütterung der bestehenden Eigentumsordnung durch
Enteignung eingeleitet werden, ganz abgesehen VO  e den praktısch dabe!ı auftretenden
Schwierigkeiten (rechtlichen Problemen, Sıckerverlusten USW.). Tatsächlich fallen 1n
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eıiner wachsenden Wirtschaft den Kapıtaleigentümern mMi1t Notwendigkeıt Markt-
lagengewınne 7E die nıcht durch Leistung gerechtfertigt sind und den Abstand ZUr:

Klasse der Nicht-Kapitaleigentümer größer werden lassen, Wenn nıcht Gegenmaß-
nahmen ergriffen werden. Mıt der Verteilung dieser Marktlagengewınne ließe sich
schon iıne erhebliche Verbesserung der Vermögensverteilung erreıiıchen.

Gesellschaftspolitische Fernziele
Zıel eıner Eigentumspolıitik sollte se1ın, Beibehaltung UHNSCFEX wırtschaft-

liıchen Gesamtordnung das Eıgentum Produktivvermögen Streuen, daß
nıcht einer estimmten Klasse oder Gruppe der Bevölkerung vorbehalten bleibt. Dıie
personelle VermOgens- un Einkommensverteilung 1St also andern, da{fß die-
selben physıschen Personen E1ıgentümer- un Arbeitnehmerfunktionen ausüben und
daraus Einkommen beziehen können. Dieses Zıel äßt sıch HUT über ine Hebung der
Sparfähigkeıit un Sparwilligkeit bısher vermögensloser Schichten der Bevölkerung
erreichen. Der Staat muf{fß also Möglıchkeıiten un Anreıze Z Sparen gyerade der
einkommensschwachen Kreıise geben, die on kein persönlıches Vermögen biılden
könnten. Da andererseıts ein Vermögen, das keinen Umständen angeELASTEL
werden darf,; für se1ne Eıgentümer wen1g Bedeutung hätte, siınd 1ın fast allen Ver-
mögensbildungsplänen Fristen vorgesehen, iınnerhalb deren dıe durch die Eıgentums-
bildungsmafßnahmen begünstigten Sparvermögen festgelegt leiben mussen. Man geht
dabej V der Hoftnung Aaus, da{ß ein einmal angespartes größeres Vermögen auch
dann nıcht leicht wieder tür Konsumzwecke ausgegeben wırd, WEeNnn die Festlegungs-
frist abgelaufen 1sSt

Gelänge CS 1n Konjunkturlage die Arbeitnehmerschaft durch Bewußtseinsbil-
dung un nreıze ZU gemeinsamen Sparen eınes prozentualen Anteils ihres Einkom-
INeNS bewegen, stünde iıhr nach den Gesetzen des Wirtschaftskreislaufs dasselbe
Konsumgüterangebot ohne Konsumrverzicht nıedrigeren Preıisen (bzw. eıner ger1ın-
Nn Inflationsrate) gegenüber, un S1e könnte sıch miıt den ersparten Einkommens-
teilen der Investition beteiliıgen und dadurch langsam 1in die Klasse der Kapıtal-
mittelbesıitzer überwechseln. Dies aber nıcht 1Ur 1ne Beeinflußbarkeit der Spar-
ne1gung der Arbeitnehmer OFraus, sondern auch 1ne konstante Investitionsbereitschaft
der Unternehmerschaft, W A4s be] sinkender Nachfrage der reichlicher ZULP Ver-

rügung stehenden Investitionsmittel nıcht leicht erwartet werden kann.

11L Vermögensbildung un Wohnungsbau

Philosophische un wirtschaftstheoretische Überlegungen w1e die hier angestellten
moögen vielen als abstrakt un wirklichkeitsfremd, WEenNnn nıcht Sar als utopische Gedan-
kenspielereien erscheinen. Zweifellos Sar sıch ernsthafte Bedenken manche
der hıer vorgetragenen Thesen geltend machen. Sıe müfßten 1mM einzelnen durchdisku-
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eErt und auf ıhre Schlüssigkeıit un Realisierbarkeit hın geprüft werden. Be1l ihrer Kon-
kretisierung müfßten VOT allem dıe voraussehbaren Nebenwirkungen auf die (GGesamt-
wirtschaft oder einzelne Wiırtschaftszweige bedachrt werden.

Das Denken 1ın größeren gesellschaftspolıtischen Zusammenhängen darf aber ande-
rerselits auch nıcht bloß liınken Utopisten überlassen werden. Christliche Soz1ijallehre be-
deutet mehr als die theologische Verbrämung der gegebenen Verhältnisse, mehr als eiıne
ideologische Rechtfertigung des Ist-Zustands. Wıe ine bessere, gerechtere Gesellschafts-
ordnung verwırklıchen ISt, dafür bietet auch die Botschaft des Chrıistentums keine
Patentrezepte; aber 1n der schöpferischen Kraft, hohe, iıdeale Ziele 1Ns Auge fassen,
rauchen sıch die Christen VO nıemandem übertreffen lassen, wenıgsten VO  e}

Vertretern eiıner materı1alıistischen Weltanschauung. Das Christentum o1ibt seınen 1äu-
bıgen WAar auch die Kraft, MmMIt Sıtuationen tertig werden, die nıcht ıhren Hoft-
NUNsSsCH und Erwartungen entsprechen, weıl dıe eigentliche Hoftnung un Erwartung
des Christen nıcht durch solche Enttäuschungen zerstörbar 1St ber deshalb sind die
Christen nıcht wenıger berechtigt un verpflichtet, auch für diese weltliche Gesellschafts-
ordnung sıch hohe Zıele sertzen un S1Ee bei aller realistischen Eınschätzung des hıer
und jetzt Machbaren nıcht AausSs den Augen verlieren.

Nur AUS einem solchen gesellschaftspolitischen Gesamtkonzept heraus annn die Ver-
mögensbildung dıe Aufgabe erfüllen, ABr Stütze der personalen Freiheit aller beizu-
tragen. Keıne der bısher 7ADUE Vermögensbildung vorgeschlagenen Mafßnahmen erscheint
gee1gnet, 1n absehbarer elIt das eigentlıche Ziel ın eıner befriedigenden Weiıse Ver-

wirklıchen, nämlich dıe Spaltung der Gesellschaft 1n E1ıgentümer und Nıchteigentümer
der Produktionsmiuittel überwinden. Dennoch oder gerade deshalb verdienen
alle Ma{fßnahmen Unterstützung, die 1n diese Rıchtung zielen. Es Afßt sıch nämlıch
nıcht ausschließen, daß VO eiınem estimmten Punkt „Quantıität iın Qualität —_

schlägt“ und durch vesellschaftliıche Bewußtseinsbildung für die gesellschaftspolitische
Entwicklung NEUEC Dımensionen erschlossen werden, dıe 1ne triedliche „Systemverän-
derung“ 1MmM Sınn eiıner Gesellschaftsordnung ermöglichen, die die Ungerechtigkeiten
des kapıtalistischen W1€e des soz1alıstischen Modells vermeıdet.

Unter dieser Rücksicht kommt dem Wohneigentum ine ausgesprochene Schlüssel-
stellung E un ZWAar Banz besonders 1n der augenblicklichen konjunkturellen Lage
Das oll noch kurz angedeutet werden.

Motivatıon ZU Eıigentumserwerb
Eın Haupthindernis ö  n die Vermögensbildung 1n breiten Schichten 1St darın

suchen, da{fß der Masse der Bezieher kleiner Einkommen I11UTL schwer klarzumachen 1St,
S1e sıch der Kabpitalinvestition beteiligen soll Vermögensbildung 1n dem

gesellschaftspolitisch bedeutsamen Sinn vollzieht sıch nämlich als Beteiligung der
volkswirtschaftlich notwendigen Investition. Investition aber bedeutet für den Investor
Festlegung VO  $ Vermögenswerten, die nıcht dem Konsum zugeführt werden können.
Es ware 1L1U theoretisch durchaus möglıch, breitere Vermögensschichten der Ver-
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mögensbildung beteiligen, Wenn ine Garantıe gegeben ware, da{ß diese Vermögens-
teile nıcht wıeder 1n den Konsum fließen. Der eintache Mannn Iragt sıch aber mıt einem
zew1ssen Recht Wozu eın Vermögen, das iıch grundsätzlich nıcht £ür meılne Z wecke
verwenden darf? Seine unmiıttelbaren Interessen richten sıch auf Konsumgüter, ıcht
auf Investitionen. Das Sparen breıiter Bevölkerungsschichten 1St eın Zwecksparen auf
konkrete Zıele, ohl auch VO eiınem Bedürtfnıis nach Existenzsicherung, erfolgt
aber 1Ur eiınem geringen Teil AaUS dem Interesse eıiner Jlangfristigen Kapıtalanlage.

Hıer bjetet sıch das Wohneijgentum als ein Ziel A das Konsum- un Investitions-
aspekte verein1gt. Bekanntlich streıtet 114  e sıch darüber, ob der Bau VO Wohnungen
als Investition oder als Erwerb langfristigen Konsume1gentums angesehen werden soll
Für jemanden, der seın eld anlegen wıll, kann als Investition betrachtet werden.
Fuür eınen anderen, der sıch eın eigenes Heım erwerben wıll 1sSt Wohneigentum eın
Jlangfristiges Konsumgut. Beide Gesichtspunkte haben iıne ZeEW1SsSeE Berechtigung.

In unNnserem Zusammenhang 1St 11UTL das iıne entscheidend: Wer Wohneigentum erI-

wırbt, beteilıgt sıch der Kapıtalbildung eıner Volkswirtschaft, erfährt dabe; aber
gleichzeıit1ig dıe Vorteıle, die das Eıgentum seinem Besitzer gewährt. Er hat eın konkre-
tes Ziel VOTLr ugen, auf das hın SParch sıch lohnt un das VO einem Großteil der
Bevölkerung auch als ein lohnendes Ziel angesehen wiırd. Wohneigentum als der ber-

7zwischen langfristigem Konsumgut un: Investition 1St die iıdeale orm der Ver-
mögensbildung für breıte Schichten.

Der Risikofaktor
Sosehr als etztes Zıel der Vermögensbildung die Beteiligung Produktivkapital

der gewerblichen Wirtschaft angesehen werden mufß, 1STt für den kleinen Mann
doch wenıg ratsam, yleıch 1ın Beteiligungswerten, also Aktıen, iınvestleren. Mıt Recht
wırd ıhm geraten, sıch zunächst eın ZEW1SSES Vermögenspolster anzulegen, bevor 1mM
Auf un des Aktienmarkts riskiert, seine gyanzeh Ersparnıisse verlieren. Der Weg
der Vermögensbildung geht also über das Sparkonto fest verzinslichen Werten un
dann erst ZUuU Beteiligungskapital.

Dazwischen lıegt aber als orm der Teilnahme Kapıtalmarkt der Erwerb
VO Wohneigentum. Mancher Bürger, dem dıe Welt der Wirtschaft un der Banken
verhältnısmäfig tremd 1St, macht hıer die ersten Erfahrungen mMI1t den Rısıken der
Geldanlage, verhandelt hıer vielleicht überhaupt ZU ersien Mal miıt der Bank als
Kreditgeber. Es ISt wichtig, ıhm dabei einen gewissen Schutz yeben, eıne Hılftfe durch
Institutionen, auf deren Redlichkeit sıch verlassen kann. Das 1St eıner der Gründe
dafür, die katholische Kirche durch eıgene dıözesane Sıedlungswerke sıch autf
dem Gebiet des Wohnungsbaus betätigt

Dıie Konjunktursituation
Eıngangs wurde schon erwähnt:, da{fß in der augenblicklichen konjunkturellen S1ıtua-

tiıon ıne Vermögensbildung durch vermehrtes Sparen nıcht empfohlen werden kann,
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weıl viele Produktionskapazıtäten nıcht voll ausgelastet sind. Marktlagengewiınne las-
SC  s sıch 1Ur verteılen, WEINN solche iınfolge des Wirtschaftswachstums antallen. In eıner
stagnıerenden Wirtschaft sind die Möglichkeiten ZUuUr Vermögensbildung durch - RON-
zertiertes Sparen” geringer.

Dafür eröftnen sıch aber andere Möglıchkeıiten. Im Augenblick iSt VOT allem die
Bauwirtschaft, die nach eiıner langen Überhitzung Jjetzt VOTLr dem totalen Zusammen-
bruch ewahrt werden mMu Hıer könnte eın bewußt konjunkturgerechtes Verhalten
nıcht LLUTLr volkswirtschaftliche Schiden vermeıden helfen, sondern auch LIEUEC Anfänge in
der Vermögensbildung setzen

Sıcher haben vielerleı Gründe der merkwürdıgen Lage auf dem Wohnungsmarkt
beigetragen, da{ß eınerseılts unverkäufliche „Wohnungshalden“ entstanden sınd, ande-
rerselıts ımmer noch viele Famılıen moderne Wohnungen erschwinglichen reısen
suchen. Dıie gutgemeınten Interventionen des Staats ZUguUuNstieN der soz1al Schwachen
scheinen sıch manchmal geradezu ZU Schaden derer auszuwirken, denen geholten WEEI-

den sollte. och wIıe ımmer INa  } über die notwendigen Ma{fßnahmen ZUI Entzerrung
des Bau- un Wohnungsmarkts denken Magg, eınes steht test, da{f noch weiterhin Woh-
NUuNgen yebraucht werden un die Bauindustrie dafür über die Flaute hinweggerettet
werden MUuU

Nun ßr sıch MI1t m Grund Das Bauen WAar noch nıe billıg W1e€e heute!
Das betrifft selbstverständlich nıcht unmittelbar die Kosten, die der Bauherr autbrin-
gCcnh mußß, ohl aber die gesamtwirtschaftlichen Kosten. Können WIr 6S uns volkswirt-
schaftlich un menschlich leisten, vıiele Arbeitskräfte un Produktionsmuitte! unge-

lassen? Müßten nıcht neben den staatlıchen auch yesellschaftliche Kräfte alle
Anstrengungen unternehmen, MI1t den finanzıellen Mitteln, dıe on tür Arbeits-
losengeld und Subventionen ertan werden, Wohnungen ür lebendige Famılien
schaften? Der Bestand UuNSsSeTrTCcs freien Wirtschaftssystems wırd wesentlich davon abhän-
SCNH, ob WIr Probleme dieser Art lösen verstehen.

ANME  NG

Marcel, eın und Haben (Paderborn 166
Höftner, Art Eıgentum, 1n } Staatslexıkon, (Freiburg 51958) 1071 Vgl Thomas VO Aquın,

Summa Theologica I8l 11 66
Diıieser Artikel stellt die überarbeitete Fassung elınes Vortrags dar, den der Vertasser Aprıl 1976

bei der Jahrestagung des Katholischen Sıedlungsdienstes 1n Salzburg gehalten hat Im Katholischen
Siedlungsdienst sınd 15 Diözesan-Sıedlungswerke, die 1n 21 Diözesen tatıg sınd, und 47 eıtere Woh-
nungsunternehmen MIt kırchlicher Wurzel zusammengeschlossen, die seit Kriegsende mIit 270 01010 Eıgen-
heimen, Eıgentums- un soz1ı1alen Mietwohnungen Wohnraum tür nahezu eine Miıllıon Menschen geschaf-
ten haben
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